
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/7/8 Ra 2018/17/0002
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.2020

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184

BAO §280 Abs1 lite

BAO §93 Abs3 lita

VwGG §42 Abs2 Z3 litc

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2010/13/0016 E 23. April 2014 RS 2

Stammrechtssatz

Auch Schätzungsergebnisse unterliegen der Begründungsp9icht. Die Begründung hat die für die Schätzungsbefugnis

sprechenden Umstände, die Schätzungsmethode, die der Schätzung zugrunde gelegten Sachverhaltsannahmen und

die Ableitung der Schätzungsergebnisse darzulegen. Die Begründung muss in einer Weise erfolgen, dass der

Denkprozess, der in der behördlichen Erledigung seinen Niederschlag =ndet, sowohl für den Abgabep9ichtigen als

auch im Fall der Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes für diesen nachvollziehbar ist (vgl. das hg. Erkenntnis vom 27.

Jänner 2011, 2007/15/0226, mwN).

Schlagworte

Begründung Begründungsmangel
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